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Recht

Schriftliche Anfragen an:
SVW

Rechtsdienst
Bucheggstrasse 109
8042 Zürich

Telefonische Auskünfte:
044 362 42 40
Mo–Do 8.30–11.30 Uhr
ruedi.schoch@svw.ch
enrico.magro@svw.ch
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Rückzahlung von Genossenschaftsanteilen

Im Zusammenhang mit der Rückzahlung
von Genossenschaftsanteilen hat der
ursprünglicheFormulierungsvorschlag inden
Musterstatuten in Einzelfällen dann zu
Abwicklungsproblemengeführt,wenn das
Genossenschaftskapital mit Geldern der 2.
Säule BVG) finanziert wurde. Aus diesem
Grund wird für die Rückzahlung von derart
finanziertem Genossenschaftskapital neu
die nachfolgende Formulierung
vorgeschlagen: «Die Rückzahlung von Anteilen,
die mit Mitteln der beruflichen Vorsorge
erworben wurden, hat nach Weisung des
bisherigen Mitglieds zu seinen Gunsten entweder

aneineWohnbaugenossenschaft,beider
es nun eine Wohnung selbst dauernd
bewohnt, oder an eine Einrichtung der
beruflichenVorsorgeodernachErreichen des

Rentenalters an das bisherige Mitglied selbst zu
erfolgen.»

Neues Revisionsrecht

Im Jahre 2008 wurden dieVoraussetzungen
und die Rahmenbedingungen für die
Durchführung von Revisionen verschärft.
DiebisherigenBestimmungen in den
SVWMusterstatuten genügten diesen Anforderungen

nicht mehr. Der SVW-Rechtsdienst
hat diese Änderung bereits mehrfach
kommentiert. Zur Vertiefung dieser Thematik
wird deshalb auf die bisherigen Beiträge in
wohnen 11/2007, 1/2008 und 4/2008
hingewiesen. Bedeutsam war die Änderung
insbesondere deshalb, weil die Revision
durch Personen ohne entsprechende
Abschlüsse undZulassungennichtmehr möglich

war.Die Art. 33und 34 wurden entsprechend

neu formuliert und an die aktuellen
Gesetzesgrundlagenangepasst.

StatutarischeVorgaben für den Erhaltvon
Fördermitteln des Bundes

Zahlreiche Mitglieder unseres Verbandes
profitieren von der Vergabevon Fördermit¬
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Dr. iur. Enrico Magro

Die Musterstatuten Teil 2)
Die Musterstatutendes SVW haben seit der
Gesamtüberarbeitung imJahr 2003 laufend
kleineÄnderungen erfahren. Der zweiteilige
Beitrag erster Teil in Ausgabe 1–2/2012)
beleuchtet die Neuerungen.

Ausschlussverfahren
Das Bundesgericht hat in einem Entscheid
ausdem Jahre1992 BGE118 II168) das
Verhältnis zwischenAusschluss ausder
Genossenschaft undKündigungdesMietvertrages
dargelegt. Eshielt damals fest, dass der
Ausschluss aus der Genossenschaft und die
Kündigung des Mietvertrages den gleichen
Bedingungen zu unterstellen sind. Die
Kündigung des Mietvertrages mit einem
Mitglied der Genossenschaft sei nur dann
zulässig, wenn ein statutarischer
Ausschlussgrund odereinwichtiger Grund
vorliege. Der damalige Bundesgerichtsentscheid

wurde in Lehre und Praxis so
verstanden, dass die Kündigung des
Mietvertrages dem Ausschluss aus der
Genossenschaft gleichkomme, weil dem Mitglied
mit der Kündigung des Mietvertrages
zugleich die Möglichkeit entzogenwerde,von
den genossenschaftlichen Einrichtungen
insbesondere vonseinerWohnung)zu

profitieren. Es galt somit die geradezu
mathematische Formel: keine Kündigung des
Mietvertrages ohnevorgängigenAusschluss
aus der Genossenschaft.

Mit einem Entscheid vom 13. Januar
2010 A4_553/2009)griffdasBundesgericht
dasVerhältnis zwischen Ausschlussaus der
Genossenschaft und Kündigung des
Mietvertrages erneut auf. Für Einzelheiten zu
diesem Entscheid sei auf wohnen 4/2010
verwiesen.Relevant ist in Bezugauf die
Statuten, dass der neue Bundesgerichtsentscheid

festhält,dieKündigung desMietvertrages

sei auch möglich, ohne dass
vorgängig der Ausschluss des Mitglieds aus

der Genossenschaftbeschlossen werde.Die
Kündigung ohne Ausschluss ist aber nur

dann möglich, wenn die Statuten diese
Möglichkeitvorsehen. Dies istzumBeispiel
dann derFall,wenn dieVermietungvon
Genossenschaftswohnungen gemässStatuten
auch an Nichtmitglieder möglich ist. Der
mietvertragliche Kündigungsgrund muss
aber dennoch in jedemFall auch gleichzeitig

einen Ausschlussgrund darstellen auch
wenn die Genossenschaft sich dazu
entschliesst, das Mitglied eben nicht
auszuschliessen).AusdiesemGrund gilt nach wie
vor die dringende Empfehlung, die
Ausschlussgründe in den Statuten möglichst
detailliertanzuführen.DerKatalog in Art.11
Abs. 1 der SVW-Musterstatuten wurde seit
derErstfassungnur leichtergänzt. Neu fand
der Ausschlussgrund von Art. 121 Abs. 1
ZGBAufnahme. Zudem wurdederbisher in
den Musterstatuten vorhandene Hinweis,
wonach jede Verletzung des Mietvertrages
zum Ausschluss aus der Genossenschaft
führen kann, noch deutlicher hervorgehoben.

Anzumerken bleibt in Bezug auf den
neuen Bundesgerichtsentscheid, dass der
SVW-RechtsdienstausGründender
Rechtssicherheit weiterhin empfiehlt, bei Kündigung

derWohnung vorgängig in jedem Fall
auch den Ausschluss des Mitglieds aus der
Genossenschaft zu beschliessen. Dies auch
dann,wenn allenfalls diestatutarischen
Voraussetzungen diesen Schritt nicht zwingend

notwendig erscheinen lassen.

Übertragung von Genossenschaftsanteilen

Die Regelung in den Musterstatuten 2003
sah vor, dass die Übertragung von
Genossenschaftsanteilen unter Mitgliedern mit
gleichem Mietvertrag also in der Regel

unter Ehegatten) auch ohne Zustimmung
des Vorstandes möglich ist. Die neue Regelung

ist diesbezüglich strenger. Die
Empfehlung geht neu dahin, in jedem Fall die
Zustimmung des Vorstandes vorzubehalten.



Clevere Systembauten
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teln durch den Bund. In Zusammenarbeit
mit dem Bundesamt für Wohnungswesen
BWO wurden die bisherigen Kriterien in
Bezug auf den geforderten Inhalt in den
Statuten überarbeitet. Will eine Genossenschaft

demnach Fördermittel des Bundes
beziehen,sosinddie nachfolgendenPunkte
in den Statutenzwingend vorzusehen:
1. Vermietung vonWohnraumzu finanziell

tragbaren Bedingungen preiswerte
Vermietung)

2. Begrenzung der Verzinsung der
Genossenschaftsanteile nicht höheralsder für
die Befreiung von der Stempelsteuer
zulässige Zinssatz [heute: 6%]beziehungsweise

als der landesübliche Zinssatz für
langfristige Darlehen ohne besondere
Sicherheiten)

3. Rückzahlung des Gesellschaftskapitals
zum Bilanzwert, höchstens zum Nennwert

bei Liquidation)
4. Verbot der Ausrichtung von Tantiemen

anOrgane
5. Einsetzung einer unabhängigen

Kontrollstelle mit anerkannter Befähigung
gemäss neuem Revisionsrecht

6. Rechnungslegung nach den Grundsätzen

von Art.662ff. OR
7. Statutenänderungen müssen vorgängig

dem BWO zurStellungnahmeunterbreitet
werden

Bei der Statutenprüfung von Stiftungen,
Aktiengesellschaften und anderen
Gesellschaften werden die Anforderungen analog
und mit Rücksicht auf die abweichenden
Gesellschaftsstrukturen angewandt.
Anzumerken ist zudem,dass Mitglieder, die
Fördermittelvon Gemeinden odervomKanton

beziehen, auch diese Vorgaben zu erfüllen
haben. Insbesondere wird in diesem
Zusammenhang auf die Vorgaben der Stadt
Zürich verwiesen.

Der SVW empfiehlt seinen Mitgliedern,
zusätzlich zu den sieben vorstehend
aufgeführten Punkten nachfolgende Grundsätze
in dieStatuten aufzunehmen:
1. ExpliziterAusschluss derGewinnstrebigkeit

im Zweckartikel
2. DerVerkaufvonGrundstücken,Häusern

und Wohnungen benötigt ein erhöhtes
Quorum

3. Rückzahlung des Gesellschaftskapitals
zum Bilanzwert, höchstens zum Nennwert

als allgemeiner Grundsatz, nicht
nur bei Liquidation)

4. Explizite Erwähnung des Grundsatzes
der Kostenmiete

Diese Empfehlungen sind in keiner Art
und Weise bindend. Die Umsetzung kann
aber in verschiedener Hinsicht vorteilhaft
sein zumBeispiel in steuerrechtlichen
Fragen).

Die Musterstatuten haben darüber hinaus

auch in weiterenBestimmungenkleinere

Anpassungen erfahren. Diese Anpassungen

sind von untergeordneter Bedeutung,
weshalb sie vorliegend nicht kommentiert
worden sind. Die jeweils aktuell gültigen
Anpassungen können gratis auf unserer
Homepage heruntergeladen werden. Sie

finden das Dokument mit dem Titel «
Korrigenda zudenMusterstatuten»unter folgendem

Link: www.svw.ch/dienstleistungen/
fachpublikationen.html Statuten/
Führungsinstrumente anwählen).

Anzeige

Voranzeige

Die Generalversammlung der
Logis Suisse AG
findet statt am

Mittwoch, 20. Juni 2012
10.30 Uhr

im Restaurant Spedition
Merkerareal
Bruggerstrasse 37
5400 Baden

Zunfthaus zur Zimmerleuten
«Haus zum Roten Adler»

Limmatquai 40
8001 Zürich
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